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Nr. 50 Donnerstag, 10. Dezember 2020

Nr. 1 Sitzung des Stadtrates
Am Dienstag, 15. Dezem-

ber 2020, 19.00 Uhr findet in der 
Stadthalle Monheim die Sitzung des 
Stadtrates statt.

TAGESORDNUNG
1. Sanierung Gailachgeländer mit 

Fußwegerneuerung zwischen 
„Schießstattweg“ und „Treucht-
linger Straße“; Vorstellung der 
Planung durch das beauftragte 
Büro 

2. Graffiti-Schmierereien in der Stadt 
Monheim; Antrag CSU-Fraktion 
auf Aussetzung einer Belohnung 

3. Neukalkulation der Entwässe-
rungsgebühren; 2. Änderungs-
satzung zur Satzung der Bei-
trags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt 
Monheim 

4. Kindergartenjahr 2021/2022; 
Aussprache über evtl. Einrichtung 
einer 2. Waldkindergartengruppe

5. Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
nichtöffentlicher Sitzung

6. Jahresrückblick 2020
anschließend nichtöffentliche 
Sitzung

Nr. 2 Satzung über die 
Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung des 
Jurabades der Stadt 
Monheim

Aufgrund des Art. 2 Abs. 1 und 8  
des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) erlässt die Stadt Monheim 
folgende Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung des 
Jurabades der Stadt Monheim:

§ 1  
Gebührenpflicht

Für die Benutzung des Jurabades 
und seiner Einrichtungen werden 
Gebühren nach dieser Satzung er-
hoben.

§ 2  
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist derjenige, 
der das Jurabad benutzt oder son-

stige Leistungen im Sinne von § 5 
dieser Satzung in Anspruch nimmt.

§ 3  
Entstehung und Fälligkeit

(1) Eintritts- und sonstige Benut-
zungsgebühren sind beim Pas-
sieren des Eingangs (Glastür zu 
den Umkleiden), sowie für Geld-
wertkarten bei deren Erwerb zu 
entrichten.

(2) Kursgebühren werden bei der 
Einschreibung oder der Bestäti-
gung der Anmeldung erhoben.

(3) Sonstige Gebühren entstehen 
mit der Bekanntgabe des Ge-
bührenanspruchs gegenüber 
dem Gebührenschuldner.

(4) Sämtliche Gebühren sind mit ih-
rer Entstehung zur Zahlung fäl-
lig.

(5) Die Eintrittskarten (Chip-Coin) 
wie auch Geldwertkarten (ein-
schließlich Zahlbeleg) sind sorg-
fältig aufzubewahren und beim 
Verlassen des Hallenbades zur 
Überprüfung der Badezeit am 
Kassenschalter abzugeben bzw. 
vorzuzeigen.

(6) Der Wert für verlorene Geld-
wertkarten wird nur bei Vorlage 
des Zahlbeleges erstattet.

§ 4  
Gebührenarten  

und Gebührenhöhe
(1) Für die Benutzung des Jura-

bades und seiner Einrichtungen 
werden für 2 Stunden Besuchs-
zeit folgende Gebühren erhoben:
a)  Kinder (0 – 16 Jahre) € 2,00
b)  Jugendliche/Erwachsene   

(ab 16 Jahre) € 4,00
c)  Schüler/Studenten/Senioren 

(ab 60 Jahre) € 3,00
d)  Menschen mit Behinderung 

einschließlich Begleitperson 
(mit Vorlage des Schwerbe-
hindertenausweises) € 3,00

e)  Geldwertkarte im Wert von   
€ 15,00 € 15,00

f)  Geldwertkarte im Wert von   
€ 25,00 € 23,75

g)  Geldwertkarte im Wert von  
€ 50,00 € 45,00

h)  Geldwertkarte im Wert von € 
100,00 € 85,00

 Nachgebühr bei Überschreiten 
der Badezeit:  
Je angefangene 0,5 Stunde 50% 
der Gebühren je Stunde nach 
den Buchstaben a) bis d).  
Die Geldwertkarten sind drei 
Jahre gültig. Die dreijährige Frist 
beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem die Geldwertkarte 
ausgestellt wurde.  
Für die Eintrittskarten (Chip-
Coin) und für eine Geldwertkar-
te wird jeweils ein Pfand in Höhe 

von € 5,00 erhoben.  
Gegen Vorlage der Ehrenamts-
karte wird den Inhabern auf die 
Gebühren nach den Buchstaben 
a) – d) ein Nachlass in Höhe von 
25% gewährt.

(2) Für geschlossene Übungsstun-
den außerhalb der allgemeinen 
Öffnungszeiten von örtlichen 
Vereinen, Verbänden, Organisa-
tionen, Firmen zu je 60 Minuten 
und Schulen zu je 45 Minuten 
(soweit es sich nicht um hoheit-
liches Schulschwimmen handelt 
und damit umsatzsteuerpflich-
tig ist, bzw. der Steuerpflicht zu-
geordnet wird), wird eine Be-
nutzungsgebühr in Höhe von  
€ 75,00 je reservierter Stunde 
erhoben. Für die örtliche Was-
serwacht wird ein Nachlass von  
80 % gewährt.

Sofern für nichtörtliche Vereine, Ver-
bände und Schulen Belegungszeiten 
zugeteilt werden können, sind die 
Gebühren mit der Stadt Monheim 
vorab zu vereinbaren.

§ 5  
Mehrwertsteuer

(1) In den Benutzungsgebühren des 
§ 4 ist die jeweilige gesetzliche 
Mehrwertsteuer enthalten.

(2) Für das Schulschwimmen (so-
weit es dem hoheitlichen Bereich 
zugerechnet werden kann und 
damit keine Umsatzsteuerpflicht 
eintritt bzw. von der Steuer-
pflicht befreit ist) wird eine Be-
nutzungsgebühr von 75,- € ohne 
Mehrwertsteuer je reservierter 
Schulstunde zu 45 Minuten er-
hoben.

§ 6  
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Bekanntma-
chung in Kraft.

Monheim, den 02.12.2020
Pfefferer 

Erster Bürgermeister

Nr. 3 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91/ 90 91 - 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch ent-
gegen genommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 4 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Recyclinghof mit Grünab-

fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist bis Februar am Samstag 
von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Nä-
here Informationen erhalten Sie auch 
unter www.awv-nordschwaben.de.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) GEMEINDE DAITING

Nr. 1  Änderung des Straßenbe-
standsverzeichnisses  
Widmung des Gehweges 
Fl.-Nr. 94/21, Gmk. 
Daiting nördlich 
der Usseltalstraße 
(Kreisstraße) zum 
beschränkt-öffentlichen Weg 

Der Gemeinderat hat am 
07.12.2020 beschlossen, den Geh-
weg entlang der Kreisstraße DON 
24 wie folgt zum beschränkt-öffent-
lichen Weg zu widmen:
Bezeichnung:  Gehweg nördlich   

der Usseltalstraße
Flur-Nr.:  94/21, Gemarkung Daiting
AP: Südwestseite Fl.-Nr. 1/7
EP: Einmündung Jurastraße
Länge: 0,452 km
Maßgebend für die Änderungen sind 
die Artikel 6 und 53 Nr. 2 des Bayer. 
Straßen- und Wegegesetzes sowie der 
Beschluss des Gemeinderates vom 
07.12.2020. Die Verfügung hier-
zu kann während der üblichen Be-
suchszeiten in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim, Marktplatz 23, 86653 Mon-
heim, Zimmer-Nr. 107 und in der 
Gemeindekanzlei in Daiting vom 
10. Dezember 2020 bis 28. Janu-
ar 2021 eingesehen werden. Wäh-
rend der Auslegungsfrist können be-
gründete Einwendungen erhoben 
werden. Nach dieser Auslegungsfrist 
wird die vorgenannte Verfügung un-
anfechtbar.

Träger der Straßenbaulast ist die 
Gemeinde Daiting.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Widmung kann Klage 
erhoben werden. Die Klage ist inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe 
bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in Augsburg, Postfachanschrift: 
Postfach 11 23 24, 86048 Augs-
burg, Hausanschrift: Kornhausgasse 
4, 86152 Augsburg, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts zu erheben. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (Gemein-
de Daiting) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, die angefochtene Widmung 
soll in Urschrift oder Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Eine elektronische Klageerhebung 
nach Maßgabe des § 55 a VwGO ist 
zulässig. Hierfür gelten die der Inter-
netpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbe-
lehrung:
– Durch das Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wur-
de das Widerspruchsverfahren im 
Bereich des Straßen- und Wege-
rechtes abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen.

– Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen!

– Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungs-
gericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten.

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister

B)  GEMEINDE  
TAGMERSHEIM

Nr. 1 Bekanntmachung 
über die Rechtskraft 
des Bebauungsplanes 
„Krautgartenfeld“, 
Gemeinde Tagmersheim

Der Gemeinderat hat am 
19.11.2019 beschlossen, den Bebau-
ungsplan „Krautgartenfeld“, Tag-
mersheim zu erlassen. Den Bebau-
ungsplan hat der Gemeinderat in 
seiner Sitzung am 17.11.2020 ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wurde 
übernommen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
der Bebauungsplan „Krautgarten-
feld“, Gemeinde Tagmersheim in 
Kraft.

Jedermann kann den Bebauungs-
plan „Krautgartenfeld“ mit Begrün-
dung, Umweltbericht, Satzung und 
Planzeichnung sowie die zusammen-
fassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und 
die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung im Bebau-

ungsplanverfahren berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen 
der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, bei der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim, Zimmer Nr. 106, Markt-
platz 23, Monheim (Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch von 7.30 – 
12.15, Donnerstag von 7.30 – 12.15 
und 13.00 – 18.00, Freitag von 7.30 
– 12.30 Uhr) und in der Gemeinde-
kanzlei Tagmersheim, Kirchplatz 1, 
86704 Tagmersheim, während der 
Amtsstunden einsehen und über de-
ren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungspla-
nes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Tagmersheim geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Die vorstehende Bekanntma-
chung und die Unterlagen hierzu 
können auch auf der Internetsei-
te der Gemeinde Tagmersheim un-
ter www.tagmersheim.de/ Wirtschaft 
und Bauen/ Bebauungspläne/Flä-
chennutzungspläne/ Bebauungsplan 
„Krautgartenfeld“, Tagmersheim 
eingesehen werden.

Tagmersheim, 18.11.2020
GEMEINDE

Riedelsheimer 
Erste Bürgermeisterin
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Nr. 1 Öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates

Am Dienstag, 15. Dezember 2020 
findet um 19.30 Uhr eine öffentliche 
Sitzung des Marktgemeinderates in 
der „alten Turnhalle“ statt.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung Protokolle öffent-

licher Sitzung
3. Bebauungsplan Stadt Donau-

wörth „Alfred-Delp-Quartier, 1. 
Bauabschnitt“ mit dazugehöriger 
4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes
hier: öffentliche Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB mit gleichzei-
tiger Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

4. Nachträglich Eingegangenes, Be-
kanntgaben und Anfragen

Eine nichtöffentliche Sitzung 
schließt sich an.

Zur Einhaltung der entspre-

chenden Abstands- und Hygienevor-
schriften kann es möglich sein, dass 
die Besucherzahl bei Bedarf einge-
schränkt werden muss. Der Einlass 
erfolgt dann nach der Reihenfolge 
des Erscheinens. Um Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln wird 
gebeten und denken Sie bitte auch 
an Ihren Mundschutz.

Nr. 2 Öffnung des Rathauses 
für den Besucherverkehr

Das Rathaus ist zu den üblichen 
Öffnungszeiten für den Parteiver-
kehr (Montag bis Freitag von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr, Montag von 
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Don-
nerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 
Uhr) geöffnet. 

Wir bitten hier um Ihr Verständ-
nis, dass weiterhin den rechtlichen 
Vorgaben der Bayerischen Infekti-
onsschutzverordnung und den Vor-
gaben der Allgemeinverfügung Fol-
ge zu leisten ist. Deshalb ist es auch 
notwendig bei Besuchen im Rathaus 
Kaisheim Mund- und Nasenschutz 
zu tragen. Zudem weisen wir auf die 
Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsregeln hin.

Um unnötige Wartezeiten zu ver-
meiden, möchten wir Sie bitten, vor-
her mit dem jeweiligen Referat ei-
nen Termin zu vereinbaren (Telefon 
(09099/9660-0) oder per E-Mail). 
Die Kontaktdaten finden Sie auf un-
serer Homepage unter der Rubrik 
Rathaus & Service - Rathausteam.

Nr. 3 Eingang Rathaus
Wir möchten nochmals darauf 

hinweisen, dass das Rathaus auf-
grund der Bauarbeiten am Münster-
platz nur noch über den Hinterein-
gang zugänglich ist.

Wir bitten um Beachtung und 
Verständnis.

Nr. 4 Fundgegenstände
Alle Fundgegenstände können 

in der Gemeindeverwaltung wäh-
rend der Öffnungszeiten im Rathaus, 
Zimmer Nr. 2, abgeholt werden.

Nr. 5 Gemeindebücherei 
Kaisheim

Die Bücherei bleibt bis auf wei-
teres geschlossen.

Nr. 6 Recyclinghof Kaisheim
Der Recyclinghof Kaisheim ist je-

den 1. und 3. Samstag jeweils von 
13.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.
nächster Termin: 19.12.2020

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Bauschutt angenommen. Nä-
here Information erhalten Sie auch 
unter www.awv-nordschwaben.de

Um Beachtung der Abstands- und 
Hygieneregeln wird gebeten.

Nr. 7 Räum- und  
Streudienst während  
der Wintermonate

Da jetzt jederzeit mit Schnee und 

Glatteis zu rechnen ist, möchten wir 
Sie dringend bitten, ihre Fahrzeuge 
nach Möglichkeit auf den Grund-
stücken abzustellen, um den Winter-
dienstfahrzeugen die Durchfahrt auf 
den Straßen zu erleichtern.

Es sollte wenigstens gewährleistet 
sein, dass dem Räumfahrzeug die 
Durchfahrt zum Zwecke der Winter-
dienstaufgaben möglich ist.

Wir bitten um Beachtung.

Nr. 8 Bundeswaldprämie
Zertifizierte Waldbesitzer können 

vom 20. November 2020 bis zum 30. 
Oktober 2021 online unter 

www.bundeswaldpraemie.de 
eine Bundeswaldprämie beantragen. 
Die Nachhaltigkeitsprämie beträgt 
100 € pro ha und richtet sich an pri-
vate und kommunale Waldbesitzer, 
die mindestens einen Hektar Wald-
fläche besitzen. Voraussetzung für 
den Erhalt der Prämie ist eine Nach-
haltigkeits-Zertifizierung der Wald-
fläche nach den Programmen PEFC 
oder FSC.

Nr. 9 Stromzählerablesung 
im Gebiet der LEW 
Verteilnetz GmbH: 
So können Haushalte 
in diesem Jahr ihren 
Zählerstand übermitteln

Die LEW Verteilnetz GmbH 
(LVN) erfasst zum Jahreswechsel 
wieder die Zählerstände im Netz-
gebiet. Aufgrund der Corona-Pan-

demie hat LVN die Zählerablesung 
für dieses Jahr angepasst und bietet 
den Haushalten verschiedene Mög-
lichkeiten an. Geplant ist, dass die 
vor Ort meist persönlich bekannten 
Ableser, die sogenannten Ortsbevoll-
mächtigten, zwischen 28. Dezember 
und 11. Januar die Haushalte kon-
taktieren.
- Wer möchte, kann den Ortsbevoll-

mächtigen Zugang zum Zähler ge-
währen und den Stromzähler wie 
gewohnt ablesen lassen. In diesem 
Fall muss der Kunde nichts weiter 
unternehmen.

- Wer seinen Zählerstand lieber 
selbst ablesen möchte, kann dem 
Ortsbevollmächtigten den Zähler-
stand direkt an der Haustür oder 
im Nachgang beispielsweise tele-
fonisch mitteilen.

- Trifft der Ortsbevollmächtigte 
den Kunden nicht an, hinterlässt 
er eine Karte mit allen notwen-
dige Informationen um den Zäh-
ler selbst abzulesen.

- In einigen Fällen wird LVN Haus-
halte auch direkt per Brief infor-
mieren und um eine Selbstable-
sung bitten. Dies ist vor allem in 
Orten ohne zuständige Ortsbe-
vollmächtigte der Fall. 

In diesem Jahr wird teilweise auch 
mit einem neuen Ableseverfahren 
gearbeitet: Einzelne Ableser sind 
mit einer Handy-App statt gedruck-
ten Ableselisten unterwegs. Für den 
Kunden ändert sich dadurch nichts.

Bei dem Angebot der Zählerable-
sung durch die Ortsbevollmächtigen 
wird auf die konsequente Einhal-
tung der aktuell geltenden Hygiene- 
und Sicherheitsregeln geachtet: Die 
Ortsbevollmächtigten tragen Mund-
Nasen-Schutz und achten auf aus-
reichend Abstand. Sie können sich 
mittels einer Bescheinigung sowie 
dem Personalausweis ausweisen. Wer 
Zweifel an der Befugnis der Ableser 
hat, kann sich unter der kostenfreien 
Rufnummer 0800 539 638 1 von 
Montag bis Freitag in der Zeit zwi-
schen 8 und 17 Uhr rückversichern. 

Von welchem Stromlieferanten 
die Haushalte ihren Strom beziehen, 
spielt bei der Ablesung keine Rolle. 
Der vom Ortsbevollmächtigten ab-
gelesene aktuelle Zählerstand wird 
an den jeweiligen Stromlieferanten 
für die individuelle Stromverbrauch-
sabrechnung weitergeleitet.  

Nr. 10 Bekanntmachung der 
Bayerischen Staats-
forsten, Forstbetrieb/
Forstrevier Kaisheim

Am Samstag, 12.12.2020 findet 
zwischen 9:00 Uhr und 12:30 Uhr 
im Walddistrikt Pfählhau entlang der 
Kreisstraße DON 27 zwischen Ha-
fenreut und Leitheim eine Drück-
jagd statt. Die Verkehrsteilnehmer 
werden in diesem Bereich um er-
höhte Aufmerksamkeit gebeten.

Martin Scharr 
1. Bürgermeister


